
Samtgemeinde Elm-Asse Schöppenstedt, den 14.02.2024
Der Samtgemeindebürgermeister

RDS-Nr.: RDS SG 2/155

Sitzungsvorlage für die Samtgemeinde Elm-Asse

Beschlussvorschlag:

Die 2. Änderung der Friedhofssatzung der Samtgemeinde Elm-Asse wird in der
Fassung des als Anlage 1 zu dieser Ratsdrucksache vorliegenden Entwurfs
beschlossen.

Berichterstatter/in: Herr Stieler

Begründung:

Es werden in § 15a Abs. 2 Aufzählung a) und b) der liegenden Gedenksteine mit dem
Wortlaut und der Höhenangaben ab 0,06 m geändert.
Damit kommt man dem Wunsch aus der Bevölkerung nach, die Höhen zu variieren.

VI. Herrichtung und Pflege der Grabstätten

In § 18 Abs. 2 wird das Herrichten und die Zuständigkeit von abgesackten Grabstätten
ausführlich geregelt.

In § 18 Abs. 5 wird das Abräumen der Gräber neu geregelt und beschrieben.

Beide Absatzänderungen ergeben sich aus Anmerkungen der Nutzungsberechtigten
ihrer Grabstätten und Besuchern der Friedhöfe zum Leitbildbild ordnungsgemäßer
Friedhöfe.

Folglich werden die Inhalte und die damit verbundenen Absätze des § 18 erweitert.

Beratungsfolge Öffentlichkeits-
status

Aufgabe

Ausschuss für Bauwesen, öffentliche
Einrichtungen und Feuerwehrwesen

öffentlich Vorberatung

Samtgemeinderat Elm-Asse nicht öffentlich Entscheidung
Samtgemeindeausschuss nicht öffentlich Vorberatung

Betr.: 2. Änderung der Friedhofssatzung in der Samtgemeinde Elm-Asse
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Dirk Neumann

Anlagen:

Entwurf 2. Änderung Friedhofssatzung 2024


